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Leitsätze Inwieweit und in welchem Umfang die

Behandlung im EU-Ausland zu erstatten
ist, richtet sich auch unter Geltung des §
13 Abs. 4 SGB V nach dem nationalen
Sachleistungssystem. Die Norm führt
nicht dazu, dass auch solche
Behandlungen erstattet werden können,
die nach den hiesigen Rechtsvorschriften
verboten sind (hier: IVF. Behandlung in
Össterreich).

Normenkette SGB V §§ 13 Abs. 4; 27 a; 121 a Abs. 1;
EGV-AV Art. 28, 49,50

1. Instanz

Aktenzeichen S 4 KR 2446/03
Datum 18.05.2004

2. Instanz

Aktenzeichen L 11 KR 2090/04
Datum 14.09.2004

3. Instanz

Datum -

Die Berufung der KlÃ¤gerin gegen das Urteil des Sozialgerichts Mannheim vom 18.
Mai 2004 wird zurÃ¼ckgewiesen.

AuÃ�ergerichtliche Kosten des Berufungsverfahrens sind nicht zu erstatten.

Tatbestand:

Zwischen den Beteiligten ist die KostenÃ¼bernahme eines dritten
Behandlungsversuches der kÃ¼nstlichen Befruchtung (sog. IVF-Behandlung) in

                               1 / 6

https://dejure.org/gesetze/SGB_V/13.html
https://dejure.org/gesetze/SGB_V/13.html
https://dejure.org/gesetze/SGB_V/13.html


 

Ã�sterreich streitig.

Bei der 1968 geborenen, bei der Beklagten pflichtversicherten KlÃ¤gerin besteht
seit 1999 wegen primÃ¤rer SterilitÃ¤t tubarer Genese ein unerfÃ¼llter
Kinderwunsch, weswegen ihr vom UniversitÃ¤tsklinikum H. (Frauenklinik â��
GynÃ¤kologische Endokrinologie und FertilitÃ¤tsstÃ¶rungen -) die zÃ¼gige
Ã�bernahme in ein IVF-Programm (nach EheschlieÃ�ung) empfohlen wurde.

Die KlÃ¤gerin beantragte deswegen bei der Beklagten am 19. Dezember 2002 die
KostenÃ¼bernahme der IVF-Behandlung in Ã�sterreich bei Prof. Dr. Z., dessen
Schwangerschaftsraten bei 80% lÃ¤gen, wÃ¤hrend die Erfolgsquote der hiesigen
UniversitÃ¤tsklinik nur 20 bis 25% betrage. Sie wolle auch aufgrund des
Risikofaktors Alter nicht noch weitere Zeit verlieren.

Mit Bescheid vom 29. Januar 2003 lehnte die Beklagte die KostenÃ¼bernahme mit
der BegrÃ¼ndung ab, die IVF-Behandlung sei eine in Deutschland anerkannte
Vertragsleistung, die von den Vertragsbehandlern (z.B. UniversitÃ¤tsklinik H.) direkt
abgerechnet wÃ¼rden. Deswegen sei eine KostenÃ¼bernahme einer gezielten
Behandlung im Ausland nicht mÃ¶glich. Bis 30. Juni 2002 seien zwar Leistungen des
Prof. Dr. Z. Ã¼ber eine Ausnahmeregelung bezuschusst worden. Diese Praxis wÃ¤re
jedoch mit dem 1. Juli 2002 eingestellt worden, da seit diesem Zeitpunkt die
Behandlung eine Kassenleistung darstelle. Auch sei Prof. Dr. Z. in Ã�sterreich ein
reiner Privatarzt, der mit den Krankenkassen keinen Vertrag habe. Die IVF-
Behandlung selbst sei in Ã�sterreich keine Kassenleistung.

Zur BegrÃ¼ndung ihres dagegen eingelegten Widerspruchs machte die KlÃ¤gerin
geltend, aufgrund schÃ¤rferer Embryonenschutzgesetzes sei in Deutschland die IVF-
Behandlung weniger erfolgreich als in Ã�sterreich. Deswegen wÃ¼rden auch
andere Krankenkassen die Behandlung bei Prof. Dr. Z. nach dem 1. Juli 2002
Ã¼bernehmen. Dieser behandle nur Paare, bei denen er eine realistische
Erfolgschance sehe, was zusÃ¤tzlich auch wieder der Kostenersparnis diene.

Mit Widerspruchsbescheid vom 20. August 2003 wies die Beklagte den Widerspruch
mit der BegrÃ¼ndung zurÃ¼ck, ein Sachleistungsanspruch in Ã�sterreich bestehe
nur dann, wenn Leistungen unaufschiebbar benÃ¶tigt wÃ¼rden oder der
zustÃ¤ndige LeistungstrÃ¤ger der Behandlung vorher zustimme. Sofern ambulante
Leistungen im Ausland erbracht wÃ¼rden, sei mitentscheidend, ob der
Leistungserbringer im Ausland in dem jeweiligen nationalen System des
Aufenthaltsstaates sachleistungsberechtigt sei. Das schlieÃ�e die Ã¤rztliche
Versorgung durch Nichtvertragsbehandler im Ausland grundsÃ¤tzlich aus. Bei Prof.
Dr. Z. (Institut fÃ¼r Reproduktionsmedizin) aus B. handle es sich nicht um einen
Vertragsbehandler bzw. eine Vertragseinrichtung des Ã¶sterreichischen
KrankenversicherungstrÃ¤gers; vielmehr kÃ¶nnte er nur privat in Anspruch
genommen werden. Im Ã¼brigen kÃ¶nnten MaÃ�nahmen zur kÃ¼nstlichen
Befruchtung auch im GeschÃ¤ftsgebiet der Kasse erbracht werden.

Mit ihrer dagegen beim Sozialgericht Mannheim (SG) erhobenen Klage machte die
KlÃ¤gerin geltend, sie habe zunÃ¤chst versucht, die Hilfe einer anerkannten
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deutschen Klinik in Anspruch zu nehmen, deren BemÃ¼hungen um HerbeifÃ¼hrung
einer Schwangerschaft aber zwecklos gewesen wÃ¤ren. Unter dem Gesichtspunkt
der freien Entfaltung ihrer PersÃ¶nlichkeit mÃ¼sse daher zugelassen werden, dass
sie sich anderswo Hilfe hole. Die Beklagte habe auch â�� wie an zwei Beispielen
ersichtlich â�� die Behandlung bei Prof. Dr. Z. nach InlandssÃ¤tzen erstattet. Die
AOK Bayern habe einen Vertrag mit Prof. Dr. Z. wegen der VergÃ¼tung der
MaÃ�nahmen zur HerbeifÃ¼hrung einer Schwangerschaft mit Wirkung ab 1. Juli
1996 geschlossen.

Die Beklagte ist der Klage mit der BegrÃ¼ndung entgegengetreten, dass
offensichtliches Ziel der KlÃ¤gerin sei, eine Behandlung im Ausland zu erhalten, die
in der Bundesrepublik nach dem Embryonenschutzgesetz verboten wÃ¤re. Hiervon
betroffen seien u.a. MaÃ�nahmen, die mit einer Selektion von Embryonen
einhergehen, wie z.B. die von Prof. Dr. Z. praktizierte Blastozytenkultur. Auch Prof.
Dr. Z. fÃ¼hre seine hÃ¶here Erfolgsquote nur auf die unterschiedlichen
MÃ¶glichkeiten wegen der verschiedenen Embryonenschutzgesetze zurÃ¼ck. Es
kÃ¶nne aber nicht Aufgabe der gesetzlichen Krankenversicherung sein, den
BÃ¼rgern der Bundesrepublik die Umgehung der hier geltenden Gesetze zu
finanzieren und sozusagen aktiv an einem RechtsverstoÃ� mitzuwirken.

Mit Urteil vom 18. Mai 2004, dem klÃ¤gerischen BevollmÃ¤chtigten zugestellt am
27. Mai 2004, wies das SG die Klage mit der BegrÃ¼ndung ab, MaÃ�nahmen zur
kÃ¼nstlichen Befruchtung nach Â§ 27a FÃ¼nftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB V)
dÃ¼rften nach Â§ 121a Abs. 1 SGB V nur durch VertragsÃ¤rzte, ermÃ¤chtigte
Ã�rzte, ermÃ¤chtigte Ã¤rztlich geleitete Einrichtungen oder zugelassene
KrankenhÃ¤user, denen die zustÃ¤ndige BehÃ¶rde eine Genehmigung zur
DurchfÃ¼hrung dieser MaÃ�nahme erteilt habe, erbracht werden. Das sei bei der
gewÃ¼nschten Behandlung in Ã�sterreich nicht der Fall, fÃ¼r die keine
Genehmigung erteilt werden kÃ¶nne. Insbesondere erzwinge nicht die mÃ¶gliche
grÃ¶Ã�ere Erfolgsaussicht der kÃ¼nstlichen Befruchtung durch die in Ã�sterreich
praktizierte Methode die Erteilung einer Genehmigung. Denn diese dÃ¼rfe
ausdrÃ¼cklich nur bei in einem bestimmten Genehmigungsverfahren zugelassenen
Ã�rzten oder Einrichtungen durchgefÃ¼hrt werden. Die
Genehmigungsvoraussetzung sei deshalb normiert worden, um sicher zu stellen,
dass der Arzt oder die Einrichtung die personellen, sachlichen und
organisatorischen Voraussetzungen erfÃ¼lle, die medizinisch notwendig seien und
dabei durch Auswahl und Ã�berwachung der Mitarbeiter sicherstellen kÃ¶nne, dass
keine mit dem Embryonenschutzgesetz unvereinbaren MaÃ�nahmen
durchgefÃ¼hrt wÃ¼rden. Dies sei bei der Behandlungsmethode von Prof. Dr. Z.
aber der Fall, da die Embryonenselektion nach den insoweit strengeren gesetzlichen
Vorgaben in der Bundesrepublik Deutschland nicht zulÃ¤ssig sei. Im Falle einer
Genehmigung zur Behandlung wÃ¼rden daher diese Schutzbestimmungen
umgangen werden. Auch der Umstand, dass die Beklagte in einzelnen FÃ¤llen die
Behandlung durch Prof. Dr. Z. Ã¼bernommen habe, begrÃ¼nde kein
Rechtsanspruch auf entsprechende Gleichbehandlung, da kein Anspruch auf
Gleichheit im Unrecht bestehe.

Hiergegen richtet sich die am 1. Juni 2004 eingelegte Berufung der KlÃ¤gerin, mit
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der sie geltend macht, angesichts der Vielzahl von EinzelfÃ¤llen, in der eine Praxis
der Beklagten praeter legem entstanden sei, kÃ¶nne der Grundsatz nicht gelten,
dass es eine Gleichheit im Unrecht nicht gebe. Vielmehr habe sich ein
Vertrauensschutz fÃ¼r Versicherte der Beklagten herausgebildet. Auch habe die
Rechtsprechung des EuropÃ¤ischen Gerichtshofes zu einer grÃ¶Ã�eren
FreizÃ¼gigkeit der Leistungserbringung gefÃ¼hrt. Prof. Dr. Z. erfÃ¼lle die
erforderlichen Qualifikationsvoraussetzungen fÃ¼r eine solche Behandlung. Sie
wolle im FrÃ¼hjahr 2005 einen neuen Versuch starten, dessen Kosten bei ca.
2.500,- bis 3.000,- EUR mit den Medikamenten lÃ¤gen. Insgesamt habe sie bereits
zwei erfolglose Versuche durchgefÃ¼hrt, von denen sie bereits einen privat gezahlt
habe.

Die KlÃ¤gerin beantragt,

das Urteil des Sozialgerichts Mannheim vom 18. Mai 2004 sowie den Bescheid vom
29. Januar 2003 in der Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 20. August 2003
aufzuheben und die Beklagte zu verurteilen, die Kosten einer kÃ¼nstlichen
BefruchtungsmaÃ�nahme durch Prof. Dr. Z./B. â�� hilfsweise einem anderen
Leistungserbringer in Ã�sterreich â�� zu Ã¼bernehmen, hilfsweise die Revision
zuzulassen.

Die Beklagte beantragt,

die Berufung zurÃ¼ckzuweisen.

Sie verweist darauf, dass aus einer fehlerhaften LeistungsgewÃ¤hrung im Einzelfall
kein Anspruch auf Beibehaltung rechtswidrigen Verwaltungshandelns abzuleiten sei.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sachverhalts und des Vorbringens der
Beteiligten wird auf die Gerichtsakten erster und zweiter Instanz sowie die von der
Beklagten vorgelegten Verwaltungsakten verwiesen.

EntscheidungsgrÃ¼nde:

Die nach den Â§Â§ 143, 151 Abs. 1 Sozialgerichtsgesetz (SGG) form- und
fristgerecht eingelegte Berufung der KlÃ¤gerin ist zulÃ¤ssig. Sie ist insbesondere
auch statthaft im Sinne des Â§ 144 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGG, da die KlÃ¤gerin die
hÃ¤lftige KostenÃ¼bernahme einer kÃ¼nstlichen BefruchtungsmaÃ�nahme
begehrt, fÃ¼r die insgesamt Kosten in HÃ¶he von 2.500,- bis 3.500,- EUR
entstehen.

Die zulÃ¤ssige Berufung der KlÃ¤gerin ist indessen unbegrÃ¼ndet. Das SG hat zu
Recht entschieden, dass die KlÃ¤gerin keinen Anspruch auf die begehrte
KostenÃ¼bernahme hat. Der angefochtene Bescheid der Beklagten vom 29. Januar
2003 in der Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 20. August 2003 ist daher
rechtmÃ¤Ã�ig und verletzt die KlÃ¤gerin nicht in ihren Rechten.

Rechtsgrundlage hierfÃ¼r ist der mit Wirkung vom 01.01.2004 angefÃ¼gte Â§ 13
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Abs. 4 SGB V. Das ergibt sich daraus, dass, solange eine Behandlung nicht
durchgefÃ¼hrt ist, regelmÃ¤Ã�ig auf die Sach- und Rechtslage im Zeitpunkt der
letzten mÃ¼ndlichen Verhandlung abgestellt werden muss (vgl. u.a. BSG SozR
4-2500 Â§ 28 Nr. 1).

Nach dieser Vorschrift sind Versicherte berechtigt, auch Leistungserbringer in
anderen Staaten im Geltungsbereich des Vertrages zur GrÃ¼ndung der
EuropÃ¤ischen Gemeinschaft und des Abkommens Ã¼ber den EuropÃ¤ischen
Wirtschaftsraum anstelle der Sach- oder Dienstleistung im Wege der
Kostenerstattung in Anspruch zu nehmen, es sei denn, Behandlungen fÃ¼r diesen
Personenkreis im anderen Staat sind auf der Grundlage eines Pauschbetrages zu
erstatten oder unterliegen aufgrund eines vereinbarten Erstattungsverzichts nicht
der Erstattung. Der Anspruch nach Â§ 13 Abs. 4 SGB V besteht nach Satz 3
hÃ¶chstens in HÃ¶he der VergÃ¼tung, die die Krankenkasse bei Erbringung als
Sachleistung im Inland zu tragen hÃ¤tte.

Das ist vorliegend â�� wie das SG zutreffend ausgefÃ¼hrt hat â�� Â§ 27a i.V.m. Â§
121a SGB V, weswegen der Senat zur Vermeidung unnÃ¶tiger Wiederholungen
hierauf nach Â§ 153 Abs. 2 SGG Bezug nimmt.

Â§ 13 Abs. 4 SGB V stellt nur eine Umsetzung der Rechtsprechung des
EuropÃ¤ischen Gerichtshofs (EuGH) dar (Rs. C 120/95 Decker NZS 1998, 283 und
Rs. C 158/96 Kohll NZS 1998, 208), wonach das Erfordernis einer vorherigen
Genehmigung durch den (nationalen) KrankenversicherungstrÃ¤ger fÃ¼r die
Erstattung einer in einem anderen EU-Mitgliedsstaat erbrachten
Gesundheitsleistung gegen die Warenverkehrs- (Art. 28 EGV-AV) bzw. die
Dienstleistungsfreiheit (Art. 49, 50 EGV-AV) verstÃ¶Ã�t. Der Wegfall des
Genehmigungserfordernisses hat zur Folge, dass weder geprÃ¼ft wird, ob eine
vergleichbare Leistung im Inland mÃ¶glich ist noch diese von einer vorherigen
Genehmigung der Krankenkasse abhÃ¤ngt (so der Â§ 18 SGB V a.F.). Insgesamt
wird dadurch lediglich der Zugang der europÃ¤ischen Leistungserbringer zum
inlÃ¤ndischen Gesundheitsmarkt erÃ¶ffnet. Inwieweit und in welchem Umfang dann
die Behandlung im EU-Ausland zu erstatten ist, richtet sich weiterhin nach dem
nationalen Sachleistungssystem.

Denn Â§ 13 IV SGB V fÃ¼hrt keineswegs dazu, dass auch solche Behandlungen
erstattet werden kÃ¶nnen, die nach den hiesigen Rechtsvorschriften verboten sind
(vgl. auch BSG SozR 3-2500 Â§ 18 Nr. 2 zur Organtransplantation nach bezahlter
Organspende). Das ist auch darin begrÃ¼ndet, dass nach Â§ 13 Abs. 1 SGB V die
Kostenerstattung grundsÃ¤tzlich anstelle der Sachleistung tritt, d.h. nur dann ein
Anspruch auf Kostenerstattung besteht, wenn die begehrte Leistung als
Sachleistung erbracht werden kÃ¶nnte.

Das ist bei der von der KlÃ¤gerin begehrten IVF-Behandlungsmethode von Prof. Dr.
Z. nicht der Fall, denn dieser fÃ¼hrt routinemÃ¤Ã�ig eine Embryonenselektion
durch. D.h. aus der Gesamtheit aller Ã¼ber 3 bis 6 Tage kultivierten Embryonen
werden die am weitesten entwickelten und morphologisch am unauffÃ¤lligsten
Aussehenden selektiert und transferiert, wobei das bevorzugte Stadium die nach
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einer Kulturdauer von 5 bis 6 Tagen entstandene expandierte Plastozyste ist. Diese
Art der Selektion ist in Deutschland nach dem Embryonenschutzgesetz verboten,
denn es dÃ¼rfen sich nur maximal 3 ausgewÃ¤hlte Vorkernstadien zu Embryonen
entwickeln und mÃ¼ssen Ã¼bertragen werden, egal wie gut oder schlecht diese
Entwicklung abgelaufen ist.

Aus diesem Grund hat der Gesetzgeber auch die Regelung des Â§ 121a SGB V
eingefÃ¼hrt, wonach eine kÃ¼nstliche Befruchtung nur von besonders
zugelassenen Leistungserbringern durchgefÃ¼hrt werden kann. Hierdurch soll
gesichert werden, dass kÃ¼nstliche Befruchtung nur von zugelassenen, d.h. in
einem Zugangsverfahren besonders kontrollierten Leistungserbringern, unter
Beachtung der Schutzvorschriften des Embryonenschutzgesetzes durchgefÃ¼hrt
wird.

Da folglich die Behandlungsmethode von Prof. Dr. Z. zu einer Umgehung des
Embryonenschutzgesetzes fÃ¼hren wÃ¼rde, ist eine solche Sachleistung nach Â§
27a i.V.m. Â§ 121a SGB V ausgeschlossen, so dass auch ein Anspruch auf
KostenÃ¼bernahme einer solchen Behandlung nicht besteht.

Das SG hat weiter zutreffend festgestellt, dass, da die KostenÃ¼bernahme
rechtswidrig wÃ¤re, auch unter dem Gesichtspunkt einer Gleichbehandlung der
KlÃ¤gerin ein KostenÃ¼bernahmeanspruch nicht zusteht, da es keine
Gleichbehandlung im Unrecht gibt (vgl. BSG SozR 2200 Â§ 1237 RVO Nr. 10).

Die Berufung war daher als unbegrÃ¼ndet zurÃ¼ckzuweisen, wobei die
Kostenentscheidung auf Â§ 193 SGG beruht.

GrÃ¼nde, die Revision zuzulassen, liegen nicht vor, da sich der Senat in
Ã�bereinstimmung mit der Entscheidung des BSG vom 15.04.1997 (SozR 3-2500 Â§
18 Nr. 2) sieht.

Erstellt am: 07.12.2004

Zuletzt verändert am: 21.12.2024
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